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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T  Drucksache 20/271 S 
Stadtbürgerschaft (zu Drs. 20/167 S) 
20. Wahlperiode 01.07.20 

Mitteilung des Senats vom 30. Juni 2020 

Naturschutzgebiet Brokhuchting – Überstauung der Wiesen 

Die Fraktion der CDU hat unter Drucksache 20/167 S eine Kleine Anfrage an 
den Senat gerichtet. 

Der Senat beantwortet die Kleine Anfrage wie folgt: 

1. Wie ist die Abwägung zwischen Überflutung der Flächen und Zerstörung 
eines Habitats mit all seinen Folgen für Flora und Fauna begründet? 

Die winterlichen Überstauungen des Rastpolders Brokhuchting Strom er-
folgen gemäß den Kompensationszielen und -maßnahmen, die mit dem 
Planfeststellungsbeschluss vom 17. Juli 1987 des Wasserwirtschaftsamtes 
Bremen für die Umgestaltung der Be- und Entwässerung im Bereich des 
Güterverkehrszentrums (GVZ, Aktenzeichen: 574-14-21) verbindlich fest-
gelegt wurden. 

Der Rastpolder Brokhuchting Strom stellt als Brut-, Nahrungs- und Rastbi-
otop für die Avifauna das Kernstück der Ausgleichsflächen für das Güter-
verkehrszentrum dar. Die Polderflächen wurden bis zur Umsetzung der 
Kompensationsmaßnahmen 1987 als Intensivgrünland beziehungsweise 
mesophiles Grünland genutzt. Durch die Kompensationsmaßnahmen 
wurde eine ökologische Aufwertung angestrebt, die in Bezug auf das plan-
festgestellte Kompensationsziel „Schwerpunkt für Wiesenvögel als Brut- 
und Nahrungsbiotope sowie als Biotop – nach Überflutung – für rastende 
Vogelarten im Winter“ nachweislich des Endberichts der „Erfolgskontrolle 
zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für das Güterverkehrszentrum Bre-
men in der Wesermarsch“ aus dem Jahr 1999 sehr erfolgreich war – trotz 
des drastischen überregionalen Rückgangs der Vorkommen von Wiesenli-
mikolen (Watvögel). Die hohe Bedeutung des Rastpolders Brokhuchting 
Strom bestätigen erneut die Auswertungen im Rahmen des Pflegeplans 
aus dem Jahr 2004 sowie die im Anhang befindlichen Brutzahlen der Li-
mikolen 2004 bis 2020 sowie die Rastvogelzahlen 2019.  

2. Wann finden zeitnah Gespräche zum neuen Pflege- und Entwicklungsplan 
mit dem Beirat statt?  

Aktuell ist eine Fortschreibung des Pflege- und Entwicklungsplans für das 
Naturschutzgebiet „Ochtumniederung bei Brokhuchting“ aus dem Jahr 
2004 zum Pflege- und Managementplan geplant, der auch gebietsbezo-
gene Anforderungen aus Natura 2000 (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 
EU-Vogelschutzrichtlinie) integriert. Zudem werden Pflege- und Manage-
mentmaßnahmen vor dem Hintergrund des Klimawandels einer Überprü-
fung unterzogen. Hierzu erfolgen derzeit Vorarbeiten der haneg im 
Auftrag der Naturschutzbehörde. Der Abschluss des fortgeschriebenen 
Pflege- und Managementplans ist für Ende 2021 vorgesehen. 

Begleitend zum Planungsprozess sind themenbezogene Workshop-Ge-
spräche mit Akteuren und Nutzergruppen im NSG Brokhuchting geplant. 
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Kontaktaufnahmen im Vorfeld auch mit den betroffenen Beiräten Strom 
und Huchting wurden bereits angekündigt und werden zeitnah erfolgen. 

3. Welche Ergebnisse liegen bezüglich der PFOS-Kontamination der Ochtum 
vor und wer verantwortet die Kumulation von PFOS-Rückständen auf den 
überstauten Flächen?  

Im April 2020 wurde der Abschlussbericht des PFAS/PFOS-Monitoring 
Bremen/Niedersachsen vorgelegt (sogenanntes Weidetiermonitoring;  
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilun-
gen/abschlussbericht-des-weidetiermonitorings-liegt-vor-187421.html).  

Zusätzlich wurde 2019 das Wasser im Grabensystem des Polders 
Brokhuchting Strom zweimal beprobt. Beide Werte liegen unterhalb des 
Trinkwasserleitwertes. Diese niedrigen Werte entsprechen den Erwartun-
gen, da die PFOS-Belastung von Ochtumwasser unterhalb des Zusammen-
flusses von Grollander und Huchtinger Ochtum maßgeblich zurückgeht. 
Zudem dürften winterliche Flutungen des Polders, die nur bei höheren Flu-
ten mit Wasser aus der stromab gelegenen unteren Ochtum beziehungs-
weise Weser erfolgen können, PFOS-Belastungen im Polder eher senken 
als erhöhen.  

Aufwuchsproben wurden nicht im Polder Brokhuchting, sondern in ande-
ren Bereichen im Umfeld genommen und bestimmt. Sämtliche Werte lagen 
unterhalb der Bestimmungsgrenze. Dies gilt ebenso für drei weitere Pro-
ben in Niedersachsen aus Bereichen nahe der Ochtum. Die Angaben wer-
den hier nur ergänzend aufgenommen.  

Parameter Einheit Matrix März/April 2019 04.04.2019 03.09.2019 Trinkwasser-

leitwert 

 

PFOS* 

µg/l Wasser - 0,023 0,074 0,1 

µg/kg TS Aufwuchs < 2 - - - 

* PFOS: Perfluoroktansulfonsäure, gehört zur Gruppe der perfluorierten 
und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) 

4. Wann wird das erste Monitoring zu Insekten, Bodenlebewesen, Mikroor-
ganismen und veränderter Bodenstruktur wiederaufgenommen und dem 
Beirat zur Information vorgelegt?  

Soweit mit dem „ersten Monitoring“ die zehnjährige Erfolgskontrolle der 
GVZ-Kompensationsmaßnahmen gemeint ist, ist diese abgeschlossen. Die 
Ergebnisse wurden im Endbericht 1999 abschließend ausgewertet, der un-
ter 1. bereits erwähnt wurde. 

Erfassungen von Libellen, Heuschrecken, Tagfaltern und Laufkäfern, die 
sämtlich zu den Insekten zählen, erfolgen im Rahmen des seit einigen Jah-
ren laufenden Integrierten Erfassungsprogramms Bremen (IEP) auch für 
das NSG Brokhuchting. Über Ergebnisse hieraus wurde der Beirat Strom 
letztmalig im April 2019 im Zusammenhang mit Fragen aus der Beiratssit-
zung am 22. November 2018 umfassend schriftlich informiert. 

Im Rahmen der geplanten Pflegeplanfortschreibung ist die Beauftragung 
eines Untersuchungskonzepts zu Fragen der Bodenlebewelt (Überprüfung 
des Nahrungsangebots für Watvögel [Limikolen]) und der Nährstoffversor-
gung überstauter Böden (Erhalt der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit) ge-
plant. Für die Finanzierung des Konzepts werden derzeit Mittel ein-
geworben. Für die gegebenenfalls auf dieser Grundlage zu beauftragen-
den, in der Regel aufwändigen und teuren Untersuchungen selbst stehen 
bisher keine Mittel zur Verfügung.  

  

https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/abschlussbericht-des-weidetiermonitorings-liegt-vor-187421.html
https://www.ml.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/pressemitteilungen/abschlussbericht-des-weidetiermonitorings-liegt-vor-187421.html
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5. Wann liegen dem Beirat Strom die Bodenanalysen zur Nährstoffversor-
gung aus 2019 vor?  

Die Ergebnisse fließen in den geplanten Pflege- und Managementplan ein 
und werden in diesem Rahmen ausgewertet. Wie unter 2. angesprochen, 
wird der Ortsbeirat planungsbegleitend in thematischen Workshops infor-
miert und beteiligt. 

6. Wann werden Programme zum Schutz von Bodenflora und Bodenfauna 
aufgelegt?  

Spezielle Schutzprogramme für Bodenflora und Bodenfauna sind nicht be-
absichtigt. Gleichwohl wird die Bodenlebewelt auch als Nahrungsgrund-
lage für die Brut- und Rastvögel im Rahmen der geplanten Pflege-plan-
fortschreibung Berücksichtigung finden. 

7. Wie und durch wen werden Kompensationsmaßnahmen bestimmt und den 
daraus entwickelten Umgang mit Flora und Fauna im PEP festgelegt?  

Die rechtliche Verpflichtung zur Kompensation von Eingriffen in Natur 
und Landschaft geben das Bundesnaturschutzgesetz sowie das bremische 
Naturschutzgesetz vor. Nach dem Verursacherprinzip obliegt diese Pflicht 
dem Träger des Vorhabens, das den Eingriff auslöst. Diese rechtlichen 
Vorgaben werden seit 1998 durch die „Handlungsanleitung zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in Bremen“ methodisch unterlegt.  

Im Einzelfall wird aus den ökologischen Beeinträchtigungen, die das Ein-
griffsvorhaben hervorruft, der Kompensationsbedarf abgeleitet, Kompen-
sationsziele bestimmt und Kompensationsmaßnahmen und -flächen 
planerisch entwickelt. Kompensationsmaßnahmen sind geeignet, wenn sie 
in der Lage sind, die vom Eingriff betroffenen ökologischen Funktionen 
möglichst ähnlich wiederherzustellen und die Kompensationsflächen ins-
gesamt in eine höhere ökologische Wertigkeit gegenüber dem Ausgangs-
zustand überführen (Aufwertung). 

Alle diesbezüglichen Darlegungen und Entwurfsplanungen enthält der 
Landschaftspflegerische Begleitplan, den der Eingriffsverursacher erstellt, 
mit der Naturschutzbehörde abstimmt und mit dem Antrag der Genehmi-
gungsbehörde für das Eingriffsvorhaben vorlegt. Die rechtsverbindlichen 
Festlegungen für die Kompensation trifft die Genehmigungsbehörde mit 
der Eingriffszulassung. 

Im Zuge der Umsetzung dieser Kompensationsvorgaben folgen weitere 
Ausgestaltungen und Konkretisierungen im Rahmen der landschaftspfle-
gerischen Ausführungsplanung und der Pflege- und Entwicklungspla-
nung, die die Aufgabe hat, eine Biotopentwicklung gemäß den 
angestrebten Kompensationszielen sicherzustellen. Der verpflichtete Ein-
griffsverursacher, die Naturschutzbehörde und falls nötig die Genehmi-
gungsbehörde stimmen sich hierüber fortlaufend ab.  

8. Wie und durch wen wird der Kompensationserfolg von eingeleiteten Maß-
nahmen erfasst?  

Festlegungen zur Erfolgs- oder Funktionskontrolle werden grundsätzlich 
nach den Voraussetzungen des Einzelfalls getroffen. Den Rahmen hierfür 
legt in Bremen die „Handlungsanleitung zur Anwendung der Eingriffsre-
gelung in Bremen“ (2006) fest.  

Als Mindeststandard werden dort Herstellungskontrollen festgelegt, die 
der Überprüfung dienen, ob die angeordneten Maßnahmen zur Vermei-
dung und Kompensation vom Vorhabenträger ausgeführt worden sind. 
Prüfinhalte sind Art, Umfang, räumliche Lage und Zeitpunkt der Maßnah-
menausführung sowie die Durchführung der festgesetzten Fertigstellungs- 
und Entwicklungspflege. Sie liegen im Interesse der Naturschutzbehörde, 
die rechtliche Verfolgung obliegt jedoch der Genehmigungsbehörde, die 



 – 4 – 

mit der Zulassung des Eingriffs die Kompensationsmaßnahmen festgelegt 
hat.  

Weitergehend können dem Vorhabenträger in besonderen Fällen Funkti-
onskontrollen auferlegt werden. „Funktionskontrollen dienen der Über-
prüfung, inwieweit das durch die Kompensation verfolgte Ziel auch 
tatsächlich erreicht wurde. Messgrößen stellen die angestrebten Funktio-
nen selbst dar. Funktionskontrollen werden in Bremen nur in solchen Fäl-
len durchgeführt, bei denen es um „neuartige“ oder sehr komplexe Kom-
pensationsmaßnahmen geht, die mit überdurchschnittlichen Prognoserisi-
ken verbunden sind. Werden die Ziele, das heißt, die Wiederherstellung 
der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, trotz aufla-
gen- und regelgerechter Umsetzung (sowie gegebenenfalls durch 
Pflege/Nutzung) nicht erreicht, kann der Vorhabenträger nur dann zu Ver-
änderungen oder Nachbesserungen verpflichtet werden, wenn dies im 
entsprechenden Verwaltungsakt verankert wurde. Diese Verankerung ei-
nes Auflagenvorbehaltes im Verwaltungsakt kommt in der Regel nur dann 
in Betracht, wenn die Kompensationswirkungen mit überdurchschnittli-
chen Prognoserisiken verbunden sind“ (Handlungsanleitung zur Anwen-
dung der Eingriffsregelung in Bremen, 2006, Seite 101). 

9. Wann werden die Zielsetzungen und Bewässerungsvorgaben im PEP ak-
tualisiert?  

Wie bereits unter 1. dargelegt, ist die Zielsetzung der Kompensationsmaß-
nahme im Rastpolder Brokhuchting Strom bereits mit der Planfeststellung 
für das Güterverkehrs-zentrum 1987 vorgegeben: Es ist ein „Schwerpunkt 
für Wiesenvögel als Brut- und Nahrungsbiotope sowie als Biotop – nach 
Überflutung – für rastende Vogelarten im Winter“ im Rahmen der Pflege-
planung zu entwickeln. Die Ausgleichswirkungen sind nachhaltig durch 
Schutz-, Pflege- und Bewirtschaftungsmaßnahmen zu sichern. „Durchfüh-
rung und Fortschreibung des Schutz- und Pflegeplans sind zu gewährleis-
ten.“ (Planfeststellungsbeschluss vom 17. Juli 1987 des Wasserwirt-
schaftsamtes Bremen, Auflage Ziffer 4.). 

Hiermit ist der fortzuschreibende Pflegeplan klaren rechtlichen Vorgaben 
unterstellt, innerhalb derer Überprüfungen der Eignung von Maßnahmen 
sowie die Integration von Natura 2000 und von Klimaanpassungen zu er-
folgen haben.  

10. Wer hat das Weisungsrecht zum Überstauen der Flächen?  

11. Welche Naturschutzmaßnahmen hat der BUND als Gebietsbetreuer bis-
lang eingeleitet? 

12. Wer kontrolliert die Anweisungen des Gebietsbetreuers?  

13. Wer kontrolliert die Anweisungen der HANEG?  

14. Setzt die HANEG den Deichverband über geänderte Anweisungen in 
Kenntnis?  

15. Wer überwacht die aufgestauten Wasserstände, welche Zeitabstände sind 
dafür vorgesehen?  

16. Wie werden geeichte Wasserstandsmessungen verlässlich aufgezeichnet, 
wenn Messgeräte und Schleusentor nicht funktionieren? 

Die Fragen 10. bis 16. zielen sämtlich auf das Management des Rastpolders 
Brokhuchting Strom ab, der Teil des Naturschutzgebiets „Ochtumniede-
rung bei Brokhuchting“ ist. Diese können daher am sinnvollsten im Zu-
sammenhang beantwortet werden.  

Das Naturschutzgebiet „Ochtumniederung bei Brokhuchting“ wird im 
Rahmen des EU-geförderten Projektes „Gebietsmanagement und Maß-
nahmenplanung in Natura 2000- und Naturschutzgebieten in der Freien 
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Hansestadt Bremen 2016 bis 2021“ betreut und entwickelt. Dabei koope-
rieren Naturschutzbehörde, die Hanseatische Naturentwicklung GmbH 
(haneg) und Gebietsbetreuung – hier durch die Umweltdienstleistungsge-
sellschaft mbH des BUND – und pflegen den Austausch mit weiteren Akt-
euren im Gebiet wie insbesondere mit Landwirten und dem Deichverband. 

Die Gebietsbetreuung erfasst im Rahmen einer regelmäßigen Gebietsprä-
senz insbesondere managementrelevante Parameter wie: 

• Stauhaltung, Wasserstände (diese sind verlässlich an gesetzten Pegel-
latten oder zum Teil auch online über Schreibpegel ablesbar) 

• maßgebliche saisonale Entwicklungen zum Beispiel von Brut- und 
Rastvögeln, Vegetation 

• sonstige Nutzungen, Störungen, Beeinträchtigungen 

Alle zwei Wochen informiert sie in Form von Geländeprotokollen sowohl 
die Naturschutzbehörde als auch die haneg. Zweimal jährlich finden zwi-
schen diesen drei Akteuren Arbeitstreffen statt. 

Die Ergebnisse der Kontrollen und Erfassungen im Gelände, die daraus 
abgeleiteten Aussagen zur Gebietsentwicklung sowie die umgesetzten 
Maßnahmen werden in jährlichen Gebietsberichten dokumentiert.  

Als Handlungsgrundlage für das Folgejahr erarbeitet die haneg in Abstim-
mung mit der Naturschutzbehörde und der Gebietsbetreuung gebietsbe-
zogene jährliche Maßnahmenpläne, unter anderem auf Basis des Pflege- 
und Managementplans aus 2004, der im Management gewonnenen Erfah-
rungen und gegebenenfalls der Ergebnisse begleitender Kartierungen. 
Die Maßnahmenplanung berücksichtigt dabei Kompensationsmaßnahmen 
sowie Maßnahmen Dritter (zum Beispiel Deichverbände), soweit sie für 
den Schutzzweck und die Gebietsentwicklung von Bedeutung sind. 

Seit dem ersten Pflegeplan 1987 für die Kompensationsmaßnahmen des 
Güterverkehrszentrums erstreckt sich die angestrebte Überstauungszeit 
des Rastpolders Brokhuchting Strom auf den Zeitraum November bis Mitte 
April. Der aktuell geltende Pflegeplan aus dem Jahr 2004 bestätigt den 
naturschutzfachlichen Erfolg der Stauhaltung im Rastpolder und schreibt 
dessen Staukurve weiter fort. Bereits im Erstpflegeplan 1987 wurde kon-
statiert, dass die Stauhaltung flexibel in Absprache zwischen Naturschutz-
behörde, Deichverband und der damaligen wissenschaftlichen Begleitung 
„gemanaged" werden muss, um auf die oft widersprüchlichen Anforde-
rungen von Witterung und Flutgeschehen, des Rast- und Brutvogelauf-
kommens und der landwirtschaftlichen Nutzbarkeit der Polderflächen 
Rücksicht zu nehmen. Das heutige kooperative Gebietsmanagement prak-
tiziert dies bis heute mit vielen feinen Abstimmungen mit dem Deichver-
band insbesondere bei Wasserstandsenkungen im Frühjahr, die einerseits 
dem Brutvogelgeschehen, andererseits auch der Bewirtschaftbarkeit der 
Flächen Rechnung zu tragen haben. Das unmittelbare Steuern der Stau-
bauwerke und Setzen von Stautafeln liegt in der Hand des Deichverbands 
am linken Weserufer.  

Besonderheiten des Staumanagements des Rastpolders in den letzten Jah-
ren 

Nachdem einige Jahre lang die winterliche Zielüberstauung des Rastpol-
ders nicht erfolgte, da aufgrund der Steuerung des Ochtumsperrwerks 
durch den Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- 
und Naturschutz die benötigen Sturmfluten nicht eingefangen werden 
konnten, gelang dies erstmals wieder im Winter 2018/2019. In diesem Jahr 
wurde gleichzeitig auf einen Anstau des benachbarten Rastpolders Dun-
tzenwerder im Landschaftsschutzgebiet Niedervieland verzichtet, um dort 
probeweise eine Bodenbelüftung und -düngung zu ermöglichen. Im Win-
ter 2019/2020 erfolgte umgekehrt ein Anstau des Duntzenwerder, auf ei-
nen winterlichen Anstau des Polders Brokhuchting Strom wurde jedoch 
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verzichtet. Lediglich geplant und abgestimmt war ein moderater Anstau 
im Frühjahr 2020 zum Beginn der Brutvogelsaison. Unabhängig von dieser 
aktuellen Stauplanung führte eine sehr hohe Sturmflut im Februar 2020 zu 
einer Überflutung weiterer Grünlandbereiche in Bremen, so auch unge-
plant zu einer Überstauung des Rastpolders.  

 

Anlage(n): 

1. top 6_20200630_Anlage_Brut_Rastzahlen     



 

 

Vorlage für die Sitzung des Senats am 30.06.2020 „Naturschutzgebiet Brokhuchting – Überstauung von Wiesen“ (Kleine Anfrage der CDU-
Fraktion) 

Anlagen zur Frage 1 

 

Brutvogelzahlen der wertgebenden Wiesen-Watvögel (Limikolen) im Rastpolder Brokhuchting Strom 2004 – 2020* 

 

* Die Angaben für 2020 sind noch vorläufig. 

 



 

 

Rastvogeldaten im Polder Brokhuchting Strom 2019 (nur Wasser- und Watvogelarten) 

 

Quelle: Integriertes Erfassungsprogramm Bremen 2016-2021 
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